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B-VG Art133 Z1;

B-VG Art144 Abs1;
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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 96/08/0314 E 22. Dezember 1998 VwSlg 15063 A/1998 RS 1(hier nur der erste Satz)

Stammrechtssatz

Die Rüge des Unterbleibens einer verfassungskonformen Interpretation einfachgesetzlicher Vorschriften ist vor dem

Verwaltungsgerichtshof dann zulässig, wenn sie vor dem Hintergrund eines auf die Verletzung des einfachen Gesetzes

abstellenden Beschwerdepunktes erhoben wird: Der Umstand, daß die Rüge - träfe sie zu - gleichzeitig auch eine

Verfassungsverletzung, also eine doppelt qualiBzierte Rechtsverletzung zur Folge hätte, vermag die Zuständigkeit des

Verwaltungsgerichtshofes hinsichtlich der davon betroDenen Rechtsverletzung einfachgesetzlicher Art nicht

einzuschränken.
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